
 
 

 

 

Benutzungsordnung für die IT-Infrastruktur der NMS 

Die rechtl ichen Vorgaben des Datenschutzes gelten für diese ‚Benutzungsordnung für die IT-Infrastruktur 

der NMS“ als übergeordnetes Recht.  

 

1.  Allgemeines 

1.1. Aufgaben der Informatik an der NMS 

Die IT-Infrastruktur ist Eigentum der NMS Bern ist für Arbeiten mit schulischem Zweck bestimmt. 

1.2. Benutzungsberechtigung Schülerschaft 

Benutzungsberechtigt sind alle SchülerInnnen der NMS ab der 5. Klasse, die diese Benutzungs-

ordnung unterschrieben (bei Minderjährigen ihre Erziehungsberechtigten), sie damit akzeptiert 

haben und im Besitz eines IT-Passes sind. 

1.3. Allgemeine Rechte und Pflichten der BenutzerInnen 

1.3.1. Die SchülerInnen sind verpfl ichtet, den Vorschriften der Benutzungsordnung und den Anordnun-

gen der zuständigen Lehrpersonen oder/und des Informatikpersonals nachzukommen. Sie haften 

(bei Minderjährigen die gesetzl iche Vertretung) für Schäden und Nachteile, die der NMS aus der 

Nichtbefolgung dieser Pflichten entstehen. 

1.3.2. Die SchülerInnen haben die IT-Infrastruktur sorgfältig und sachgerecht zu behandeln. 

1.3.3. Die SchülerInnen verpfl ichten sich, al le selber verursachten und/oder festgestellten Schäden an 

der IT-Infrastruktur unverzüglich der Lehrperson oder den IT-Verantwortl ichen zu melden. 

1.3.4. Für den Verlust oder für mutwil l ig zugefügte Schäden an der IT-Infrastruktur hat der Schüler/die 

Schülerin in angemessener Frist der NMS vollwertigen Ersatz zu leisten.  

1.3.5. PC/Laptop-Prints: Im Schulgeld ist ein Betrag für Unterrichtskopien eingeschlossen. Dieser Be-

trag deckt auch 75 Ausdrucke pro Quartal (bzw. 150 pro Semester) von einem PC/Laptop an der 

NMS ab. Weitere Ausdrucke sind kostenpfl ichtig und werden am Ende des Quartals dem persön-

l ichen Materialkonto belastet.  

1.4. Verhaltensregeln  

1.4.1. Die Laptops dürfen nur mit Bewil l igung der verantwortl ichen Lehrperson und nach Registrierung 

des Benutzers/der Benutzerin (Abgabe eines Ausweises) ausgeliehen werden, es wird also eine 

Ausgabe und Rückgabekontrolle durchgeführt. 

2.  Richtlinien zur Nutzung der IT-Infrastruktur 

Zur Erlangung von Informatikkompetenzen gehört ein verantwortungsbewusster und krit ischer 

Umgang mit der IT-Infrastruktur und dem Internet. 

2.1. Die Internetnutzung in der Schule betrifft... 

2.1.1.  . . .  al lgemeine Informationssammlung, Recherche  

2.1.2.  . . .  Erstellen und Veröffentl ichen von schrift l ichen Arbeiten. 

2.2. Internetrichtlinien 

Es wird von unseren SchülerInnen erwartet, 



2.2.1. dass sie verantwortungsvoll  und krit isch im Netz per E-Mail,  in Chat und Foren kommunizieren,  

2.2.2. dass sie keine dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule zuwiderlaufenden Material ien (z. 

B. zu Pornographie, extremistischen Gruppierungen, Gewalt etc.) im Internet suchen, herunter-

laden oder veröffentl ichen, 

2.2.3. dass sie die Autorenrechte bei al len Veröffentl ichungen und bei der Speicherung von Material ien 

aus dem Internet beachten. Die SchülerInnen geben ihr Einverständnis, dass die Lp eingereichte 

Arbeiten (z.B. Maturaarbeiten)  mit einem Plagiaterkennungsprogramm überprüfen können. 

2.3. Nicht erlaubt sind... 

2.3.1. . . .  das Suchen, Herunterladen und Versenden von Material ien (z. B. Pornographie, Gewalt etc.),  

die dem Bildungsauftrag der Schule zuwiderlaufen,  

2.3.2. . . .  das Spielen im Netz oder das Herunterladen von Programmen, Video- und Musikdateien, aus-

genommen zu schulischen Zwecken, 

2.3.3. . . .  die Anmeldung am Netz mit fremdem Login, 

2.3.4. . . .  die Weitergabe des eigenen Logins und von Passwörtern, 

2.3.5. . . .  das Versenden von Adressen, Telefonnummern, Bildern anderer Personen, 

2.3.6. . . .  Manipulationen an fremden Dateien, 

2.3.7. . . .  Veränderungen an der PC- und Netzkonfiguration. 

3.  Kontrollen  

3.1. Die Protokolldateien für das NMS-Informatiknetz können bei Verdacht auf Zuwiderhandlungen 

dieser Benutzungsordnung stichprobenartig kontroll iert werden. 

3.2. Bei Rechtsverstößen im Internet und im NMS-Netz, die von Schul-PCs oder von Schul-Laptops 

aus begangen werden, haften die VerursacherInnen, bei Minderjährigen deren gesetzl iche Ver-

treterInnen. 

4.  PC- und Netzsicherheit 

PC- und Netzsicherheit nehmen einen hohen Stellenwert ein, da eine effektive, reibungslose und 

fehlerfreie Netznutzung ermöglicht werden soll .  Wir bitten deshalb, konstruktiv mitzuarbeiten 

und diesbezügliche Informationen an uns weiterzugeben. Falls Sicherheitslücken festgestellt 

werden oder beobachtet wird, wie MitschülerInnnen am Netz oder an PCs Veränderungen vor-

nehmen, ist es im Interesse aller MitschülerInnnen und Lehrperson Pfl icht, dies den Informatik-

Verantwortl ichen zu melden. 

 

Von der Leitungskonferenz der NMS in Kraft gesetzt im Juni 2007  

 

 

Der/die Unterzeichnete(n) bezeugt, den Inhalt dieser Benutzungsordnung zur Kenntnis genommen zu 
haben und ihr Folge zu leisten 

 

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               

 

Bei Minderjährigen: 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


